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jene Vergünstigung zu Theil werde und verbinde damit das Gesuch, es möchten in 
dieser Richtung die geeigneten Schritte gethan werden.

Dem Antrag des Departements gemäss wird beschlossen, dem gestellten 
Begehren zu entsprechen, aber nicht wie jenes beantragt durch Vermittlung der 
Schweiz. Gesandtschaft in Wien, sondern im Interesse der Beschleunigung in der 
Weise, dass der rumänischen Regierung unter Berufung auf die oben scizzirten 
Vorgänge der Wunsch ausgedrükt wird, mit ihr in Unterhandlungen betreffend 
den Abschluss eines Handelsvertrags zu treten und damit der Ausdruk der 
Erwartung verbunden wird, der Mauthtarif gegenüber Österreich-Ungarn werde 
auch der Schweiz gegenüber zur Anwendung kommen. Der Bundesrath gewär
tige die Rükäusserung der Regierung über ihre bezüglichen Entschliessungen.

A n’s rumänische Ministerium.
Nach seither gepflogener Verabredung zwischen dem Herrn Bundespräsiden

ten und dem Departementsvorsteher ist bezüglicher Auftrag dennoch und zwar 
auf telegraphischem Wege ergangen, an den Minister in Wien.3

3. Das Telegramm von Welti wurde am 9. 8. 1876 abgesandt und traf am gleichen Tagin Wienein 
(E 2200 Wien 1/79).
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Der schweizerische Gesandte in Wien, J.J. von Tschudi, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

E. Welti

B  Confidentiel Wien, 27. September 1876

Ich habe in einer meiner früheren Depeschen bezüglich des projectirten Han
delsvertrages mit Rumänien erwähnt, dass ich mich mit den Gesandten anderer 
Staaten ins Einvernehmen setzen werde um von ihnen zu erfahren, wie ihre Ver
handlungen mit dem Fürstenthum stehen. Auf mein Ansuchen hat nun Graf Zuy- 
len, der Gesandte Hollands confidentiell im Haag angefragt, und mir in einem 
Billete von dem ich die Ehre habe Ihnen Copie1 beizulegen, die von dort erhaltene 
Antwort mitgetheilt. Wie ich auch von ändern Kollegen erfahren, werden alle 
Mächte, die in ein Handelsvertragsverhältniss zu Rumänien treten wollen, auf die 
Gleichstellung der Confessionen dringen. Die rumänische Regierung hat sich 
bekanntlich auf das Äusserste gesträubt, die Erwerbung von ländlichem Grund
besitz oesterreichischen Staatsangehörigen zu gewähren und diesen Punkt von 
vornherein als conditio sine qua non des Abschlusses eines Handelsvertrages auf
gestellt, indem sie mit vollem Rechte behauptete, dass so wie der Besitz von 
Immobilien im Lande Fremden vertragsmässig zugestanden werde, Rumänien

1. Nicht abgedruckt.
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von galicischen und ungarischen Juden überschwemmt würde, und dass dieselben 
durch Wuchergeschäfte bei der bäuerlichen Bevölkerung geradezu den Ruin der
selben herbeiführen würden (ähnlich wie sie es auch in Galicien factisch schon 
gethan haben, wo entweder die Aehre am Felde dem Grundbesitzer nicht mehr 
gehört, oder der bäuerliche Besitz schon grösstentheils in die Hände der Juden 
gelangte und auf die verderblichste Weise parcellirt wurde). Die oesterreichische 
und die ungarische Regierung, sowie die beiderseitigen Parlamente haben ohne 
besonders grosse Opposition die rumänische Bedingung vertragsmässig ange
nommen, die übrigen Staaten hingegen sträuben sich diesem Beispiele zu folgen.

Ich glaube nun, es wäre sehr angezeigt, dass auch wir uns wie Holland mit den 
übrigen Staaten ins Einvernehmen setzen würden, um die nämlichen Forderun
gen wie sie an Rumänien zu stellen.
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Antrag des Vorstehers des Eisenbahn- und Handelsdepartements, K. Schenk,
an den Bundesrat

Wiederaufnahme der 
Verhandlungen mit Italien betr.
Revision des Handelsvertrages Bern, 12. Oktober 1876

Der italienische Geschäftsträger hat unterm 2. ds. im Namen seiner Regierung 
dem Bundespräsidenten mündlich den Wunsch ausgesprochen, dass die letztes 
Frühjahr abgebrochenen Unterhandlungen über den schweizerisch-italienischen 
Handelsvertrag gegen Mitte dieses Monats in Rom wieder aufgenommen werden 
möchten.

Indem das Unterzeichnete Departement dem Bundesrathe seine Anträge 
betreffend Beantwortung dieses Wunsches der ital. Regierung unterbreitet, 
schickt er denselben folgende Bemerkungen voraus:

Der Handelsvertrag mit Italien ist am 22. Juli 1868 auf die Dauer von 8 Jahren 
von der Auswechslung der Ratifikation, welche am l.M ai 1869 stattfand, an 
gerechnet, abgeschlossen worden. Der Art. 18 desselben enthält folgende 
Bestimmung:

«Wofern keiner der hohen vertragschliessenden Theile zwölf Monate vor dem 
Ablauf des genannten Zeitraumes die Absicht kundgegeben haben sollte, die 
Wirkung des Vertrages aufhören zu lassen, so bleibt derselbe verbindlich bis zum 
Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der eine oder andere der hohen 
vertragschliessenden Theile ihn gekündet haben wird.»1

Eine Kündung ist bis jetzt von keiner Seite erfolgt. Wohl aber hat die italieni
sche Gesandtschaft in Bern im Aufträge ihrer Regierung mit Note vom

1. AS 1 8 6 6 -1 8 6 9 , IX, S. 673 f.
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